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Sehr

ich nehme Bezug auf mein Schreiben vom 01.09.2011 , in welchem ich Sie darum bat, mitzu

teilen, ob Sie mit der Zugänglichmachung der Daten entsprechend den Ausführungen im o.g.

Schreiben einverstanden sind. Gleichzeitig bat ich um Mitteilung, ob Sie angesichts der nach

der Umweltinformationskostenverordnung zu erhebenden Gebühren, die für die Beantwor

tung Ihrer Anfrage anfallen würden , Ihren Antrag vom 2. August 2011 aufrechterhalten wol

len. Da Sie die diesbezüglich von mir gesetzte Frist haben verstreichen lassen, gehe ich davon

aus, dass sich Ihre Anfrage erledigt hat und Sie die Anträge nicht weiter verfolgen. Vor die

sem Hintergrund bitte ich Sie, die auf der Website ..www.fragdenstaat.de.. veröffentlichte

Anfrage hinsichtlich der Offenlegung von Agrarsubventionen zu löschen bzw. den Status der

Anfrage entsprechend zu korrigieren.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die EU-Kommission in Kürze eine europaweite Neu

regelung der Veröffentlichung von Informationen über die Empfänger von EU

Agrarfördermaßnahmen plant.

Für eventuelle Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Im Auftrag
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der Umweltinformationskostenverordnung zu erhebenden Gebühren, die für die Beantwor-




